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Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung 
 
(ZB Gruppen-UV) 
 

Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe der Namen der versicherten Personen abgeschlossen werden. Die verein-
barte Form ergibt sich aus dem Vertrag. 
 
 
1. Versicherungen ohne Namensangabe 

 
1.1 Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der 

im Vertrag bezeichneten Gruppe angehören. 
 

1.2 Die zu versichernden Personen sind von Ihnen so zu 
bezeichnen und zu erfassen, dass Zweifel über die Zu-
gehörigkeit des Verletzten zu dem versicherten Perso-
nenkreis nicht entstehen können. 
 

1.3 Wir werden Sie nach Ablauf eines jeden Versicherungs-
jahres auffordern, uns die Anzahl der versicherten Per-
sonen in Form einer Stichtagsmeldung zur Hauptfäl-
ligkeit des Vertrages anzugeben. 
 

 Sind mehrere Personengruppen versichert, benötigen 
wir diese Angaben für jede Gruppe getrennt. 
 

1.4 Aufgrund Ihrer Angaben wird der Beitrag rückwirkend 
zur letzten Hauptfälligkeit angepasst. 
 

1.5 Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten 
Person erlischt, wenn sie aus dem mit Ihnen beste-
henden Dienstverhältnis oder aus der Vereinigung 
ausscheidet. 

 
2. Versicherungen mit Namensangabe 

 
2.1 Versicherungsschutz besteht für die namentlich ge-

nannten Personen. 
 

2.2 Nicht versicherte Personen können Sie jederzeit zur 
Versicherung anmelden, wenn Beruf oder Beschäfti-
gung und die Versicherungssummen die gleichen sind 
wie die der bereits Versicherten. Für die hinzukom-
menden Personen besteht Versicherungsschutz im 
vereinbarten Umfang ab Eingang Ihrer Anmeldung bei 
uns. 
 

2.3 Personen in anderen Berufen oder mit anderer Be-
schäftigung oder mit höheren Versicherungssummen 
sind erst versichert, nachdem Sie sich mit uns über 
Versicherungssummen und Beitrag geeinigt haben. 
 

2.4 Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen 
nach Risikoprüfung abzulehnen. Lehnen wir ab, er-
lischt der Versicherungsschutz einen Monat nach Ab-
gabe unserer Erklärung. 
 

2.5 Für versicherte Personen, die aus dem Vertrag aus-
scheiden sollen, erlischt der Versicherungsschutz frü-
hestens zu dem Zeitpunkt, in dem uns Ihre Anzeige 

zugeht. 
 

3. Vertragsdauer 
 (Zusatz zu Ziffer 10 der Allgemeinen Unfallvers- 
 cherungsbedingungen - AUB- ) 
 
3.1 Wir oder Sie können den Versicherungsschutz der 

einzelnen versicherten Person durch schriftliche Mit-
teilung Ihnen gegenüber beenden, wenn wir nach ei-
nem Unfall eine Leistung für sie erbracht haben oder 
gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben worden ist. 
Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat 
nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits - 
nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen 
sein. Der Versicherungsschutz erlischt einen Monat 
nach Zugang der Mitteilung. 
 

3.2 Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb 
eingestellt oder die Vereinigung aufgelöst wird. Ein 
Betriebsübergang ist keine Einstellung des Betriebs. 
 

3.3 Wir sind berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
einer Frist von einem Monat zu kündigen, wenn über 
Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgewiesen wird. 
 

4. Höchstentschädigungen 
 

 Sind mehrere durch diesen Gruppenversicherungsver-
trag versicherte Personen von einem Unfall betroffen, 
so gelten folgende Beträge als gemeinsame Höchst-
versicherungssummen für alle Versicherten: 
 

 25.000.000 EUR für den Invaliditäts- und/ 
  oder Todesfall 

  100.000 EUR für Krankenhaustagegeld  
  mit Genesungsgeld 

  100.000 EUR für Tagegeld 
  100.000 EUR für Übergangsleistung/  

  verbesserte Übergangsleistung 
  100.000 EUR für Bergungskosten 
  100.000 EUR für Kurbeihilfe 
  100.000 EUR für Kosten für kosmetische  

  Operationen 
  100.000 EUR für Sofortleistung bei Schwer- 

  verletzungen 
 

Die für die Einzelperson vereinbarten Versicherungs-
summen ermäßigen sich im entsprechenden Verhält-
nis. 

 


